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Analysen und Berichte Wettbewerb

Torsten J. Gerpott

Wettbewerbsveränderungen im Kontext der 
Smart-Meter-Einführung in Deutschland
In Deutschland werden in den nächsten Jahren die Stromzähler von Millionen von 
Stromletztverbrauchern und Betreibern dezentraler Energieerzeugungsanlagen durch 
vernetzte intelligente Messsysteme, die auch als Smart Meter bekannt sind, ersetzt. Vor 
dem Hintergrund des gesetzlichen Rahmens und der neuen Fähigkeiten von intelligenten 
Messsystemen werden Wettbewerbseffekte auf Messsystembetreiber und ihre Zulieferer 
untersucht. Dabei zeigt sich, dass die verstärkte dezentrale Energieerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen und die damit notwendige Digitalisierung von Elektrizitätsnetzen 
paradoxerweise zur Verringerung der Zahl überlebensfähiger Messstellenbetreiber beiträgt.

Prof. Dr. Torsten J. Gerpott leitet den Lehrstuhl 
Unternehmens- und Technologieplanung, Schwer-
punkt Telekommunikationswirtschaft an der Mercator 
School of Management, Universität Duisburg-Essen.

Am 2. September 2016 trat in Deutschland als ein Ele-
ment des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewen-
de das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) in Kraft.1 Das 
Gesetz regelt unter anderem den Ersatz von herkömmli-
chen (Ferraris-Dreh-)Stromzählern durch moderne Mess-
einrichtungen und intelligente Messsysteme. Letztere 
werden in der öffentlichen Diskussion unscharf auch als 
Smart Meter bezeichnet. Dabei defi niert das MsbG

• in § 2 Nr. 15 MsbG eine moderne Messeinrichtung als 
„eine Messeinrichtung, die den tatsächlichen Elektrizi-
tätsverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit wider-
spiegelt und über ein Smart Meter Gateway sicher in 
ein Kommunikationsnetz eingebunden werden kann“.

• in § 2 Nr. 7 MsbG ein intelligentes Messsystem als „ei-
ne über ein Smart Meter Gateway in ein Kommunikati-
onsnetz eingebundene moderne Messeinrichtung zur 
Erfassung elektrischer Energie, das den tatsächlichen 
Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit 
widerspiegelt und ... besonderen Anforderungen … ge-
nügt, die zur Gewährleistung des Datenschutzes, der 
Datensicherheit und Interoperabilität in Schutzprofi len 
und Technischen Richtlinien festgelegt werden können“.

Intelligente Messsysteme gelten als Rückgrat der langfris-
tigen Umgestaltung des Elektrizitätssektors hin zu einer 
„Dekarbonisierung“ und „Dezentralisierung“ der Stromer-
zeugung im Verbund mit einer „Digitalisierung“ der Strom-
wirtschaft. Sie sollen Elektrizitätsunternehmen eine fl exib-
lere Steuerung der Produktion, der Speicherung und des 

1 Vgl. Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, in: Bundesgesetz-
blatt, Teil 1, Nr. 43, vom 1.9.2016, S. 2034. Eine Synopse der Gesetzes-
inhalte bieten K. W. Lange, C. Möllnitz: Die fl ächendeckende Marktein-
führung intelligenter Messsysteme zwischen Wettbewerb und Regu-
lierung, in: Netzwirtschaften & Recht, 13. Jg. (2016), S. 258-262. 

Verbrauchs von Strom sowie eine effi ziente Kopplung mit 
den zwei weiteren Sektoren der Energiewirtschaft (Wärme, 
Verkehr/E-Mobilität) ermöglichen. Außerdem sollen sie im 
Verbund mit innovativen Stromtarifen sowie zusätzlichen, 
ansprechend visualisierten Informationen zum individuellen 
Stromkonsum private und gewerbliche Letztverbraucher in 
die Lage versetzen, durch Änderung ihres Nutzungsverhal-
tens deutliche Kosteneinsparungen zu erzielen.

Fahrplan zur Einführung von intelligenten 
Messsystemen in Deutschland

§ 29 Abs. 1 MsbG verpfl ichtet prinzipiell für den Mess-
stellenbetrieb verantwortliche Unternehmen dazu, nach 
Feststellung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit des Ein-
baus von intelligenten Messsystemen gemäß § 31 MsbG 
sowie ihrer technischen Einbaumöglichkeit gemäß § 30 
MsbG, Messstellen an ortsfesten Zählpunkten (a) bei 
Letztverbrauchern mit einem jährlichen Stromverbrauch 
von über 6000 kWh, (b) bei Letztverbrauchern, die eine 
direkte Steuerung ihrer stromkonsumierenden Einrichtun-
gen durch Stromverteilnetzbetreiber gestatten, und (c) bei 
Betreibern von Anlagen zur Energieerzeugung aus erneu-
erbaren Quellen mit einer installierten Leistung von mehr 
als 7 kW mit intelligenten Messsystemen auszustatten. 
Für Letztverbraucher mit einem Jahresstromverbrauch 
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Abbildung 1
Einführungszeitfenster und Brutto-Preisobergrenzen für intelligente Messsysteme

1 EEG = Erneuerbare-Energien-Gesetz; EnWG = Energiewirtschaftsgesetz; KWK = Kraft-Wärme-Kopplung.

Quelle: § 31 MsbG.

von bis zu 6000 kWh und Anlagenbetreiber, welche die 
Leistungsschwelle von 7 kW nicht überschreiten, gibt das 
MsbG in § 29 Abs. 2 MsbG vor, dass Anbieter ihre Mess-
stellen umrüsten können (aber nicht müssen), soweit dies 
wiederum nach § 31 MsbG wirtschaftlich vertretbar und 
nach § 30 MsbG technisch möglich ist.

Die wirtschaftliche Vertretbarkeit einer Ausstattung mit 
intelligen ten Messsystemen knüpft das MsbG daran, dass die 
im Regelfall als Messstellenbetreiber tätigen Unternehmen 
für den Betrieb pro Zählpunkt Entgelte erheben, die in § 31 
MsbG de fi nierte Höchstwerte (inklusive Umsatzsteuer) ein-
halten. Abbildung 1 informiert über diese in Abhängigkeit vom 
Jahresstromverbrauch und von der installierten Anlagenleis-
tung differenzierten Preisobergrenzen und die Zeitfenster, die 
das Gesetz für verschiedene Letztverbraucher- und Anlagen-
betreibergruppen im Hinblick auf den Einbau von intelligenten 
Messsystemen als wirtschaftlich vertretbar klassifi ziert. 

Etwa 4,6 Mio. bzw. 10,7% der in Deutschland betriebenen 
42,9 Mio. Elektrizitätsmessstellen an ortsfesten Zählpunkten 
sind Privathaushalten, Wirtschaftsbetrieben oder anderen 
Organisationen zuzuordnen, deren Jahresstromverbrauch 
6000 kWh übersteigt. Hinzu kommen rund 1 Mio. EEG-/
KWK-Anlagen, deren installierte Leistung jeweils größer als 
7 kW ist, sowie wenigstens 2,6 Mio. in der Kategorie „steu-
erbare Verbrauchs einrichtungen in Niederspannung“ zu-
sammengefasste, mit einem separaten Zählpunkt betriebe-

ne Speicherheizungen, Wärmepumpen, Elektromobile und 
spezielle Ladestationen für Elektroautos im Sinn von § 14a 
Energiewirtschaftsgesetz. Demnach sind in Deutschland 
bis Ende 2027 zumindest circa 8,2 Mio. intelligente Mess-
systeme zu installieren und zu nutzen.2

Da die Einführung von intelligenten Messsystemen bei den 
Betreibern hohe Fixkosten für Administrations- und weitere 
IT-Systeme verursacht, für deren Deckung das MsbG keine 
über die im Gesetz genannten Preisobergrenzen hinausge-
henden Möglichkeiten zur Umlage auf Stromkunden vor-
sieht, ist davon auszugehen, dass sehr viele Messstellen, für 
die gemäß § 29 Abs. 2 MsbG eine „optionale Ausstattung 
… mit einem intelligenten Messsystem“ (§ 31 Abs. 3 Satz 
1 MsbG) vorgesehen ist, zusätzlich auf ein solches System 
umgerüstet werden. Wegen dieses marktgetriebenen frei-
willigen Ausbaus und der sich beschleunigenden Digitalisie-
rung ist die Prognose, dass bis Ende 2024 in Deutschland 
mindestens 20 Mio. intelligente Messsysteme installiert sein 
werden, keineswegs als „utopisch“ von der Hand zu weisen.

Die zweite notwendige Bedingung für den Beginn der in 
§ 31 MsbG enthaltenen Zeitfenster von acht bzw. 16 Jahren 

2 Von diesen Pfl ichteinbaufällen fallen 5,8 Mio. bis Ende 2024 und 2,4 Mio. 
bis Ende 2027 an. Vgl. Ernst & Young: Variantenrechnungen von in Dis-
kussion befi ndlichen Rollout-Strategien – Ergänzungen zur Kosten-Nut-
zen-Analyse vom Juli 2013, Düsseldorf 2014, S. 10, Abbildung 1.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Letztverbraucher > 50-100 TkWh, EEG-/KWK-Erzeuger > 50-100 kW: 200 Euro/Jahr

Letztverbraucher über 100 TkWh: ohne Preisobergrenze

Pflichteinbau

Optionaler Einbau

2032

Letztverbraucher > 20-50 TkWh, EEG-/KWK-Erzeuger > 30-50 kW: 170 Euro/Jahr

Letztverbraucher > 10-20 TkWh, EEG-/KWK-Erzeuger > 15-30 kW: 130 Euro/Jahr

Letztverbraucher nach § 14a EnWG, EEG-/KWK-Erzeuger > 7-15 kW: 100 Euro/Jahr

EEG-/KWK-Erzeuger > 1-7 kW: 60 Euro/Jahr

Letztverbraucher > 6-10 TkWh: 100 Euro/Jahr

EEG-/KWK-Erzeuger ab 100 kW: ohne Preisobergrenze

Letztverbraucher > 4-6 TkWh: 60 Euro/Jahr

Letztverbraucher > 3-4 TkWh: 40 Euro/Jahr

Letztverbraucher > 2-3 TkWh: 30 Euro/Jahr

Letztverbraucher ≤ 2 TkWh: 23 Euro/Jahr
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(vgl. Abbildung 1) ist, dass die technische Möglichkeit des 
Einbaus von intelligenten Messsystemen besteht.3 Sie ist 
nach § 30 MsbG dann gegeben, wenn das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) formal festge-
stellt hat, dass „mindestens drei voneinander unabhängige 
Unternehmen intelligente Messsysteme am Markt anbie-
ten“, für deren Smart Meter Gateway das Amt jeweils durch 
Erteilung eines Zertifi kats gemäß § 24 MsbG bestätigt hat, 
dass es die sicherheitstechnischen Mindestanforderungen 
nach § 22 Abs. 1 und 2 MsbG erfüllt. Ein Smart Meter Gate-
way wird wiederum in § 2 Nr. 19 MsbG beschrieben als „die 
Kommunikationseinheit eines intelligenten Messsystems, 
die ein oder mehrere moderne Messeinrichtungen und wei-
tere technische Einrichtungen … sicher in ein Kommunika-
tionsnetz einbinden kann und über Funktionalitäten zur Er-
fassung, Verarbeitung und Versendung von Daten verfügt“. 

Insgesamt löst das MsbG somit bei der Erfassung, Ver-
wendung und Abrechnung von Stromverbrauchsdaten 
in den nächsten zehn Jahren einen tiefgreifenden Mo-
dernisierungsschub aus. Dieser staatliche Eingriff wird 
nicht nur für viele Privathaushalte zu neuen Informationen 
über den eigenen Stromverbrauch und Möglichkeiten der 
Verbrauchseinsparung sowie zusätzlichen Messkosten 
führen. Darüber hinaus wird er auch Veränderungen der 
Wettbewerbsstrukturen in der Industriewertkette auf den 
Zulieferer- und Betreiberstufen, die in Abbildung 2 jeweils 
strukturiert werden, zur Folge haben.

In dieser Situation überrascht es, dass es bislang in der 
wirtschaftswissenschaftlichen Literatur keine Überblicks-

3 Das MsbG geht dadurch, dass in § 31 MsbG als Startjahr für die Ein-
führung von intelligenten Messsystemen 2017 vorgegeben wird, im-
plizit davon aus, dass das BSI die technische Möglichkeit des Ein-
baus spätestens bis Ende 2017 festgestellt haben wird. Sollte sich 
diese Annahme als falsch erweisen, würde das MsbG den Beginn der 
Acht- bzw. 16-Jahresfrist nicht eindeutig festlegen.

darstellung von Wettbewerbseffekten der Smart-Meter-
Einführung in Deutschland auf Unternehmen gibt, die als 
Zulieferer von Hauptkomponenten indirekt an der Einfüh-
rung beteiligt sind, oder die sie als Anbieter von Betriebs-
leistungen direkt mitgestalten. Deshalb verfolgt dieser 
Beitrag das Ziel, Wirkungen des Rollout von intelligenten 
Messsystemen auf die Wettbewerbsverhältnisse bei Zulie-
ferern und Betreibern von intelligenten Messsystemen zu 
analysieren. 

Grundfunktionen des Smart Meter Gateways

Smart Meter Gateways haben drei In for mations aus-
tausch  funktionen:4 

1. Sie dienen dazu, die Kommunikation von intelligenten 
Messsystemen mit angebundenen Messeinrichtungen 
für Stoff- und Energiemengen (Strom, Gas, Wasser, 
Wärme) eines oder mehrerer Letztverbraucher in ei-
nem Zählernetz, das als lokales metrologisches Netz 
bezeichnet wird, zu ermöglichen. 

2. Sie sollen den Datenaustausch mit steuerbaren Ener-
gieverbrauchern bzw. -erzeugern (Controllable Local 
Systems, CLS) – wie intelligenten Hausgeräten oder 
Photovoltaikanlagen – und Einrichtungen, die im Smart 
Meter Gateway gespeicherte Daten für Letztverbrau-
cher oder Servicetechniker visualisieren, über ein 
Home Area Network (HAN) unterstützen.

3. Sie müssen einen Datenversand und -empfang für exter-
ne Marktteilnehmer wie Smart-Meter-Gateway-Adminis-

4 Die funktionale Architektur von in Deutschland nach dem MsbG zu-
lässigen Smart Meter Gateways wird in einer technischen Richtlinie 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fest-
gelegt. Vgl. BSI: Technische Richtlinie BSI TR-03109-1, Anforderun-
gen an die Interoperabilität der Kommunikationseinheit eines intelli-
genten Messsystems, Version 1.0, 18.3.2013, Bonn 2013.

Abbildung 2
Strukturierung von Zulieferern und Betreibern im Markt für intelligente Messsysteme

Quelle: eigene Darstellung.

Zulieferer Betreiber

Elektrizitätswirtschaft

Hersteller
Smart Meter Gateways 

Hersteller Endverbraucher
Moderne 

Messeinrichtungen
Smart Meter 

Gateways

Intelligente Messsysteme 

Dienstleister für 
Multi-Sparten-Messbetrieb
(wettbewerblicher Anbieter)

Softwareentwickler
zur Integration von 

intelligenten Messsystemen 

moderne Messeinrichtungen 

Verteilnetzbetreiber

(grundzuständiger Anbieter) 

(Beauftragter oder 
wettbewerblicher Anbieter)

Dienstleister für Messbetrieb 
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tratoren, Messstellenbetreiber oder Übertragungsnetz-
betreiber über ein Wide Area Network (WAN) initiieren.

Ein Smart Meter Gateway speichert die aus einem lokalen 
metrologischen Netz erhaltenen Messwerte, verarbeitet 
sie und sendet die Verarbeitungsergebnisse sternförmig 
über ein Wide Area Network an berechtigte Instanzen wei-
ter. Smart Meter Gateways übernehmen eine sogenannte 
Proxy-Funktionalität, indem sie als Vermittler über ein Wide 
Area Network von außen kommende Signale transparent zu 
den Controllable Local Systems leiten und die Daten an au-
torisierte externe Marktteilnehmer senden. Die Sicherheit 
bzw. Autorisierung der Smart-Meter-Gateway-Kommuni-
kation mit externen Marktteilnehmern wird zusätzlich durch 
Einbindung in eine Public-Key-Infrastruktur gewährleistet.

Nach langjährigen kontroversen Diskussionen zeichnet 
sich ab, dass keine WAN-Technik generell als eindeutig 
vorteilhaft zur Smart-Meter-Gateway-Anbindung einzu-
stufen ist.5 Vielmehr hängt die relative Eignungsrangreihe 
von Telekommunikations-Alternativen im WAN vor allem 
von der räumlichen Dichte der anzubindenden Messstel-
len, den mit externen Marktteilnehmern auszutauschen-
den Datenvolumina, dem Ausmaß der zur Anbindung von 
häufi g in Gebäudekellern platzierten Zählern erforderli-
chen Erweiterung vorhandener Fest- und Mobilfunknetze 
und der infolge des großzahligen Einsatzes eines standar-
disierten Smart-Meter-Gateway-Kommunikationsmoduls 
erreichbaren (Fix-)Kostendegression ab. Ein kritischer 
Erfolgsfaktor für Smart Meter Gateway besteht deshalb 
darin, die Geräte modular so zu gestalten, dass sie WAN-
Anbindungen über unterschiedliche Telekommunikati-
onsnetze ermöglichen, sodass sie Messstellenbetreibern 
unabhängig von der Telekommunikationsinfrastruktur an-
geboten werden können.

In jüngster Zeit wird verstärkt hervorgehoben, dass Smart 
Meter Gateways nicht nur notwendig sind, um zum großen 
Teil regulatorisch bedingte Flexibilisierungsanforderungen 
bei Stromnetzbetreibern und -händlern zu erfüllen. Vielmehr 
kann über Smart Meter Gateways ein sicherheitstechnisch 
hochwertiger Zugang zu Gebäuden und Haushalten in Lie-
genschaften realisiert werden, der zur Steuerung von de-

5 Einschlägige WAN-Optionen sind leitungsgebundene Telekommunika-
tionsinfrastrukturen (Ethernet-Verbindungen über Kupferdoppelader-, 
Koaxial- oder Glasfaserkabelnetze), die Mitbenutzung von Nieder- und 
Mittelspannungsstromnetzen zur breitbandigen Datenübertragung 
(Breitband Powerline-(BPL-)Verbindungen z.B. gemäß IEEE 1901-, ITU-
T-G.9960(G.hn)- oder ISO/IEC-12139-1-Standard) und die drahtlose 
Anbindung mittels GPRS-, HSPA-, LTE- oder CDMA-450-Technik in öf-
fentlichen oder privaten Mobilfunknetzen. Vgl. Ernst & Young: Kosten-
Nutzen-Analyse für einen fl ächendeckenden Einsatz intelligenter Zäh-
ler, Düsseldorf 2013, S. 42-53; Y. Kabalci: A survey on smart metering 
and smart grid communication, in: Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, 57. Jg. (2016), S. 309-313; F. Backasch: Die Energiewende als 
TK-Geschäftsmodell, in: Net, 71. Jg. (2017), H. 1/2, S. 18-19.

zentralen Energieerzeugungsanlagen, unterbrechbaren Ver-
brauchseinrichtungen (CLS) und haustechnischen Diensten 
(z.B. Heizung, Beleuchtung, Sicherheit) sowie für innovative 
Energiedienste und -abrechnungsformen vor allem von Un-
ternehmen der Energie- und Immobilien(-dienstleistungs-)
wirtschaft genutzt werden kann. Zu einem weiteren kriti-
schen Erfolgsfaktor für Smart Meter Gateways dürfte sich 
deshalb deren Offenheit für „Smart Building“- oder „gebäu-
debezogene Internet-der-Dinge-Anwendungen“ entwickeln. 
Die Ausschöpfung dieses Faktors setzt bei Smart-Meter-
Gateway-Herstellern die Fähigkeit voraus, solche Anwen-
dungen im Bereich des Managements von Gebäudefunk-
tionen und anderen Verbrauchseinrichtungen „hinter“ dem 
Smart Meter Gateway zusätzlich programmieren und in ein 
Smart Meter Gateway effi zient integrieren zu können, um 
vor allem der Immobilienwirtschaft und Letztverbrauchern 
zusätzlich auch weniger energienahe Dienstleistungen 
bereitzustellen. Alles in allem erfordert das Angebot wett-
bewerbs- und zukunftsfähiger Smart Meter Gateways von 
Unternehmen Kompetenzen, die primär im Bereich der Ent-
wicklung von (Tele-)Kommunikations- sowie Informations-
technik-Software und weniger auf dem Feld der zähler- oder 
energietechnischen Hardware liegen.

Hersteller von Smart Meter Gateways

In intelligenten Messsystemen dürfen ausschließlich vom 
BSI frei gegebene Smart Meter Gateways eingebaut wer-
den. Bis Ende Mai 2017 hatten sieben unabhängige Un-
ternehmen (Dr. Neuhaus, Power Plus Communications, 
Landis + Gyr, Theben, EMH metering, devolo/Kiwigrid, 
EFR) die sicherheitstechnische Zertifi zierung für die Kom-
munikationseinheit eines zur Vermarktung in Deutschland 
vorgesehenen Smart Meter Gateways nach § 24 MsbG 
beim BSI beantragt.6 Die Mehrzahl der potenziellen Herstel-
ler sind Mittelstandsunternehmen, die zwischen 1979 und 
2002 gegründet wurden. Der historische Geschäftsschwer-
punkt von vier Herstellern (Landis + Gyr, Theben, EMH me-
tering, EFR) liegt direkt oder indirekt bei Stromzählern und 
elektrischen Steuerungssystemen. Drei Unternehmen (Dr. 
Neuhaus, PPC, devolo) haben ihren Ursprung eher in Aus-
rüstungsmärkten für Telekommunikationsnetze. Eine detail-
lierte Bestandsaufnahme der Wettbewerbsstrategien der 
sieben im BSI-Zertifi zierungsprozess befi ndlichen Smart-
Meter-Gateway-Anbieter spricht dafür, dass drei bis vier 
Unternehmen (Dr. Neuhaus, PPC, Theben, EMH metering) 
bis Ende 2017 dazu in der Lage sein werden, ein in Feldver-
suchen bewährtes und BSI-zertifi ziertes Smart Meter Gate-
way in größeren Stückzahlen zu liefern.7

6 Vgl. BSI, https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/
SmartMeter/SmartMeterGateway/Zertif ikate24Msbg/zertif ika-
te24MsbG_node.html (19.5.2017).

7 Vgl. T. J. Gerpott: Smart Meter Gateway-Anbieter – Bindeglied zwi-
schen TK- und Energiesektor, in: Net, 71. Jg. (2017), H. 5, S. 33-36.
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Über die aktuell im BSI-Zertifi zierungsverfahren befi nd-
lichen Anbieter hinaus ist der Eintritt neuer Wettbewerber 
wenig wahrscheinlich, weil durch die vom MsbG gestellten 
hohen Anforderungen in den Bereichen Sicherheitstech-
nik, Eichung und Interoperabilität, die im internationalen 
Vergleich einzigartig anspruchsvoll sind,8 in Deutschland 
enorme Barrieren für ein Engagement von Unternehmen 
als Smart-Meter-Gateway-Anbieter geschaffen wurden. 
Im Gegenteil ist aufgrund der gemäß § 31 MsbG geltenden 
Obergrenzen bei der Weitergabe von Smart-Meter-Gate-
way-Investitionen sowie Installations- und Betriebskosten 
an Letztverbraucher ein erheblicher Preisdruck auf die Her-
steller zu erwarten, sodass sich die Anbieterseite im deut-
schen Markt noch konsolidieren wird. Schließlich ist es kein 
Zufall, dass das MsbG die technische Möglichkeit zur Aus-
rüstung mit intelligenten Messsystemen an (nur) drei von-
einander unabhängigen Herstellern von zertifi zierten Smart 
Meter Gateways festmacht.

Hersteller von modernen Messeinrichtungen

Auf dem Markt für Stromzähler in Deutschland ist der-
zeit eine größere Zahl von Herstellern aktiv, die teils 
mittelständischen Charakter haben. Zu ihnen gehören 
beispielsweise Discovergy, Easy Meter, EMH metering, 
Iskraemeco, Itron und Landis + Gyr.9 Anbieter von Strom-
zählern haben bereits seit einigen Jahren ihre Produkte 
von Analog- auf Digitaltechnik mit zeitgenauer Ablesung 
umgestellt, also zu modernen Messeinrichtungen gemäß 
MsbG transformiert. Hingegen haben sich fast alle Wett-
bewerber gegen eine Erweiterung ihrer Zähler durch eine 
selbst entwickelte und fest verbaute Smart-Meter-Gate-
way-Komponente entschieden. Vielmehr kaufen sie zu-
meist Smart Meter Gateways als Module von Spezialisten 
zu, weil sie den Aufbau entsprechender eigener Kompe-
tenzen vor allem für Telekommunikationshard- und -soft-
ware als zu kosten- und zeitintensiv eingestuft haben. Au-
ßerdem können Stromzählerproduzenten, die selbst ein 
Smart Meter Gateway entwickeln und es in ihren Gerä-
ten einsetzen, andere Hersteller von modernen Messein-
richtungen kaum dazu motivieren, ihr Gateway in deren 
Produkte einzubauen, da sie mit ihnen auf dem Zähler-
markt direkt konkurrieren. Infolge beschränkter Absatz-
aussichten stellt sich eine Gateway-Eigenentwicklung für 
Zählerhersteller – bzw. analog eine Eigenentwicklung von 
modernen Messeinrichtungen für Smart-Meter-Gateway-

8 Vgl. U. Greveler: Die Smart-Metering-Debatte 2010-2016 und ihre Er-
gebnisse zum Schutz der Privatsphäre, in: Datenbank Spektrum, 16. 
Jg. (2016), S. 144 f.

9 Einen Überblick über in Deutschland marktrelevante Hersteller von mo-
dernen Messeinrichtungen bietet die Mitgliederliste des Forum Netz-
technik/Netzbetrieb im Verband Elektrotechnik Elektronik Informati-
onstechnik, https://www.vde.com/resource/blob/814108/502d5c151f3
cc762451efac9855ca458/mitglieder-des-fnn-data.pdf (25.4.2017).

Anbieter – als betriebswirtschaftlich wenig attraktiv dar. 
Nicht auf die Integration selbst entwickelter Smart Me-
ter Gateways in das eigene Angebotsportfolio verzichtet 
haben deshalb bislang lediglich die Zählerproduzenten 
Landis + Gyr sowie EMH metering. Alles in allem eröffnet 
das MsbG Herstellern von modernen Messeinrichtungen 
in den nächsten zehn Jahren erhebliche zusätzliche Ab-
satzchancen, ohne dass es gleichzeitig eine tiefgreifende 
Neuordnung der Wettbewerbsstrukturen bei Zählerher-
stellern zur Folge haben dürfte.

Entwickler von Software zur Integration von 
intelligenten Messsystemen

Um die Fähigkeiten von intelligenten Messsystemen aus-
schöpfen zu können, müssen sie über Softwarelösungen 
(informations-)technisch mit Head-End-Systemen sowie 
Systemen für die Smart-Meter-Gateway-Administration, 
das Messdatenmanagement und das Management von Pu-
blic-Key- und Telekommuniktionsinfrastrukturen von Strom-
versorgern verzahnt werden.10 Auf der Anbieterseite des 
Marktes für entsprechende Applikationsplattformen ist in 
Deutschland derzeit eine kleine zweistellige Zahl von Wett-
bewerbern aktiv. Beispiele für solche Softwareintegratoren 
mit energiewirtschaftlichem Schwerpunkt sind Bosch Soft-
ware Innovations, Görlitz, Next Level Integration, Robotron, 
Schleupen oder Siemens. Zu den Anbietern in diesem Zulie-
ferermarkt von intelligenten Messsystemen gehören sowohl 
spezialisierte mittelständische Unternehmen als auch Ge-
schäftsbereiche von breit diversifi zierten Großkonzernen. 
Einige Wettbewerber (z.B. BTC, Thüga SmartService) sind 
Tochtergesellschaften von großen Energieversorgern.

Ein wesentlicher Effekt des MsbG auf Unternehmen in 
dieser Gruppe besteht darin, dass sie zu entscheiden ha-
ben, ob sie ihre Wertschöpfungstiefe dadurch ausweiten 
wollen, dass sie selbst als Anbieter von Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit dem Betrieb von intelligenten 
Messsystemen (z.B. Übernahme der Rolle des Smart-Me-
ter-Gateway-Administrators gemäß § 2 Nr. 20 MsbG) auf-
treten. Beispielsweise haben sich die Softwaredienstleis-
ter BTC und Schleupen vom BSI auch als Dienstleister, 
der ganz oder teilweise die Smart-Meter-Gateway-Admi-
nistration übernehmen darf, nach § 25 MsbG zertifi zieren 
lassen.11 Durch eine solche Geschäftsausweitung werden 
allerdings ursprünglich als Softwareentwickler positio-
nierte Unternehmen zu Konkurrenten von Messstellen-
betreibern, was wiederum die Vermarktungschancen der 
Leistungen des Softwarehauses bei Messstellenbetrei-

10 Vgl. Ernst & Young, Kosten-Nutzen-Analyse ..., a.a.O., S. 53-59.
11 Vgl. BSI, https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/DigitaleGesellschaft/

SmartMeter/AdministrationBetrieb/Zertifikate25Msbg/zertifika-
te25MsbG_node.html (25.4.2017).
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bern negativ beeinfl ussen kann. Deshalb ist zu erwarten, 
dass die meisten Anbieter von Softwareintegrationspake-
ten für intelligente Messsysteme selbst nicht als Dienst-
leister im Smart-Meter-Gateway-Administrationsmarkt 
auftreten werden. Vielmehr dürften in erster Linie nur die 
Entwickler, die Tochter eines größeren Energieversorgers 
sind, selbst Smart-Meter-Gateway-Administrationsdiens-
te anbieten, weil diese Unternehmen konzernintern für 
sämtliche Verteilnetzbetreiber der Mutter aktiv werden 
und so Skaleneffekte erschließen können.

Etablierte Betreiber von intelligenten Messsystemen

Obwohl in Deutschland bereits 2005 erste gesetzgebe-
rische Schritte unternommen wurden, um die faktische 
Monopolstellung zumeist lediglich regional eng begrenzt 
tätiger kommunaler Stromversorger bzw. Verteilnetzbe-
treiber (Stadtwerke) bei der Installation und Nutzung von 
Stromzählern für Verbrauchsabrechnungszwecke aufzu-
brechen, hat bis heute die Wettbewerbsintensität im Markt 
des Messstellenbetriebs kaum zugenommen.12 Deshalb 
wird dieser Betrieb immer noch überwiegend von den rund 
850 Verteilnetzbetreibern wahrgenommen. Folgerichtig 
erklärt das MsbG sie prinzipiell zu „grundzuständige[n] 
Messstellenbetreiber[n]“ (§ 2 Nr. 4 MsbG). Verteilnetz-
betreiber dürfen aber nach § 41 MsbG von sich aus die 
Grundzuständigkeit in ihrem Netzgebiet auf ein anderes 
Unternehmen übertragen. Die Verteilnetzbetreiber müs-
sen der Bundesnetzagentur bis zum 30.6.2017 anzeigen, 
ob sie ihre Grundzuständigkeit wahrnehmen wollen (§ 45 
Abs. 3 MsbG) oder beabsichtigen, ein Verfahren nach § 45 
Abs. 1 MsbG zur Übertragung ihrer Grundzuständigkeit an 
ein anderes Unternehmen durchzuführen. Außerdem ha-
ben nach § 5 MsbG zur Nutzung eines Netzanschlusses 
berechtigte Letztverbraucher (= Anschlussnutzer, § 2 Nr. 3 
MsbG) oder nach § 6 MsbG frühestens ab 2021 Gebäude-
eigentümer (= Anschlussnehmer, § 2 Nr. 2 MsbG) jeweils 
das Recht ein anderes Unternehmen als wettbewerbli-
chen Messstellenbetreiber auszuwählen.

Wenn Verteilnetzbetreiber selbst den Betrieb von moder-
nen Mess einrichtungen und intelligenten Messsystemen in 
Angriff nehmen, dann haben sie nicht nur in die Smart Me-
ter, sondern in signifi kantem Umfang zusätzlich in weitere 
IT-Systeme zur Smart-Meter-Gateway-Administration und 
sternförmigen Smart-Meter-Gateway-Einbindung in eigene 
Betriebsabläufe sowie in die Prozesse von Übertragungs-
netzbetreibern und Stromhändlern zu investieren. Dabei 
wird die Höhe der Systeminvestitionen kaum von der Zahl 
der bei Endkunden installierten intelligenten Messsysteme 
beeinfl usst. Diese Fixkosten haben im Verbund mit den 
nach § 31 MsbG für grundzuständige Messstellenbetrei-

12 Übereinstimmend K. W. Lange, C. Möllnitz, a.a.O., S. 262.

ber geltenden Obergrenzen bei der Weitergabe von Einfüh-
rungsinvestitionen und Unterhaltungskosten an Endkunden 
(vgl. Abbildung 1) folgende Konsequenz: Für grundzustän-
dige Verteilnetzbetreiber wird es betriebswirtschaftlich 
umso weniger attraktiv, die in § 35 MsbG beschriebenen 
„Standard- und Zusatzleistungen des Messstellenbetriebs“ 
zu erbringen, je kleiner die Zahl der Messsysteme in ihrem 
Netzgebiet, je niedriger die Messpunktdichte pro zu versor-
gender Flächeneinheit und je kleiner die Erfahrungsvorräte 
mit komplexen IT-/Smart-Meter-Projekten ausfallen.13 Daher 
ist zu erwarten, dass mehrere Hundert kleinere Stadtwerke 
künftig faktisch nicht mehr eigenständig als Messstellen-
betreiber vor Ort agieren können. Stattdessen werden sie 
spezialisierte Dienstleister, die über ein BSI-Zertifi kat nach 
§ 25 Abs. 5 MsbG verfügen, damit beauftragen, ganz oder 
teilweise intelligente Messsysteme in Immobilien einzubau-
en, Smart Meter Gateways zu verwalten und die in diesem 
Kontext zusätzlich erforderlichen Systeme zu betreiben.14

In Deutschland gibt es bereits seit längerem eine niedrige 
zwei stellige Zahl entsprechender „Aggregatoren“. Grund 
dafür ist, dass auch schon vor dem Inkrafttreten des MsbG 
das Betreiben herkömmlicher Stromzähler für etliche klei-
ne Stadtwerke ein Tätigkeitsfeld darstellte, das über eine 
Vergabe an Dritte abgedeckt wurde, weil man danach 
strebte, entsprechende Ressourcen nicht auf- und fi nan-
zielle Risiken abzubauen. Zu dieser Anbietergruppe gehö-
rende Dienstleister sind fast durchweg entweder Gemein-
schaftsunternehmen von regional begrenzt tätigen Strom-
versorgern (z.B. co.met, Gisa, GWAdriga, smartOPTIMO, 
Soluvia Metering, Trianel, VOLTARIS) oder Gesellschaften, 
die maßgeblich von einem der vier großen Energiever-
sorger (innogy/RWE, EnBW, E.ON, Vattenfall) kontrolliert 
werden und sich darum bemühen, neben konzerninternen 
Verteilnetzbetreibern auch konzernextern weitere (kom-
munale) Stromversorger als Kunden zu gewinnen. Derzeit 
sind bei nur wenigen Dienstleistern für intelligente Mess-
systeme – wie etwa MeterPan – neben Elektrizitätsversor-
gern auch Unternehmen als Gesellschafter engagiert, die 
keine Stromanbieter sind, sondern aus anderen Branchen 
(z.B. TV-Kabelnetze, IT-Dienstleister) stammen.

Durch das MsbG steigen die Anforderungen an die fi -
nanzielle Leistungsfähigkeit und die IT-Kompetenzen von 

13 Nach Praxiserfahrungen setzt ein nicht verlustbringender Betrieb von  
intelligenten Messsystemen mindestens 100 000 Messpunkte vor-
aus. Vgl. K. Vortanz, P. Zayer: Rollout intelligenter Zähler und Mess-
systeme im Aufbruch, in: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 66. Jg. 
(2016), H. 11, S. 54.

14 Vgl. EDNA Bundesverband Energiemarkt & Kommunikation: Um-
setzung zertifi zierter Messstellenbetrieb nach MsbG, Lörrach 2017, 
S. 2-5, http://edna-bundesverband.de/documents/10157/2020c92c-
1e9d-4033-ba10-9e80371e394f (25.4.2017); S. Reif: Die Gateway 
Administration wirtschaftlich umsetzen, in: Energiewirtschaftliche 
Tagesfragen, 66. Jg. (2016), H. 4, S. 75 f.
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Dienstleistern im Messstellenbetriebsgeschäft erheb-
lich. Deshalb werden es kleinere Aggregatoren zukünftig 
schwieriger haben, sich als unabhängige Anbieter gegen 
die Metering-Töchter großer Energieversorger im Wettbe-
werb zu behaupten. Insgesamt wird deshalb das MsbG 
zu einer Konsolidierung unter den Messstellenbetriebs-
dienstleistern zulasten kleinerer Anbieter führen.

Branchenfremde Betreiber intelligenter Messsysteme

Das neu im MsbG verankerte „Liegenschaftsmodell“ be-
inhaltet, dass Gebäudeeigentümer ab 2021 – auch ohne 
Zustimmung von Anschlussnutzern im Gebäude15 – unter 
bestimmten Voraussetzungen und unter Einhaltung von 
Übergangsfristen von dem bislang für sie tätigen grund-
zuständigen Messstellenbetreiber zu einem Wettbewer-
ber wechseln oder selbst als wettbewerblicher Messstel-
lenbetreiber unter anderem für die in ihrem Eigentum be-
fi ndlichen Wohnungen aktiv werden können (§ 6 MsbG). 
Die Handlungsoptionen sind daran gebunden, dass der 
neue Akteur ohne Mehrkosten sämtliche Messpunkte der 
Liegenschaft mit intelligenten Messsystemen ausstat-
tet, die neben dem Stromkonsum auch den Verbrauch in 
mindestens einer von drei weiteren Versorgungssparten 
(Gas, Fernwärme, Heizwärme) gebündelt erfassen.

Diese Regelungen schaffen Anreize für Unternehmen, die 
nicht aus der Stromwirtschaft stammen, aber über Kom-
petenzen im Bereich der Wärme- oder Wasserverbrauchs-
abrechnung von Mietwohnungen verfügen, z.B. als Smart-
Meter-Gateway-Administratoren neu in den Markt für den 
Betrieb von intelligenten Messsystemen einzutreten. Dies 
gilt insbesondere, wenn ein Neueinsteiger aufgrund seiner 
Zugehörigkeit zu einem Großunternehmen der Wohnungs-
wirtschaft (z.B. Vonovia, Deutsche Wohnen, Saga) sicher 
sein kann, bereits unmittelbar nach Geschäftsaufnahme ei-
ne hohe Zahl von Mehr-Sparten-Messsystemen zu betrei-
ben. Zu den größten branchenfremden potenziellen neuen 

15 In der Praxis sind im Privatkundenmarkt Anschlussnutzer zumeist die 
Wohnungsmieter.

Betreibern von intelligenten Messsystemen sind Techem, 
ista Deutschland, Brunata-Metrona, Minol Messtechnik W. 
Lehmann und Kalorimeta zu rechnen.16 Diese Unterneh-
men könnten der Wohnungswirtschaft spartenübergreifen-
de Messstellenbetriebsleistungen und außerdem in Anleh-
nung an § 35 Abs. 2 Nr. 4 MsbG Mehrwertdienste anbieten. 
Beispiele für solche „stromfernen“ Zusatzleistungen sind 
die Erstellung und das Inkasso einer Schlussrechnung für 
Mietwohnungsnebenkosten ohne Zeitverzug bereits am 
Tag der formellen Wohnungsübergabe durch ausziehende 
Mieter an den Vermieter oder die Steuerung von Sicher-
heitstechnik in Liegenschaften jeweils unter Rückgriff auf 
das Smart Meter Gateway intelligenter Messsysteme. Im 
Ergebnis erhöht damit das MsbG durch Anreize für fi nanz-
starke große branchenfremde Unternehmen, sich neu als 
Betreiber von Mehr-Sparten-Messsystemen zu betätigen, 
den Wettbewerbs- und Konsolidierungsdruck auf etablier-
te Messstellenbetreiber aus der Stromwirtschaft.

Fazit

Die Installation von intelligenten Messsystemen für eine 
achtstellige Zahl von Privathaushalten in Deutschland in 
den nächsten zehn Jahren schafft einerseits zusätzliche 
Absatzpotenziale für Hersteller von Smart Meter Gateways 
und modernen Messeinrichtungen. Andererseits verstärkt 
sie den Wettbewerbsdruck im Messstellenbetriebsmarkt. 
Insgesamt begünstigt in Deutschland die Politik des Aus-
baus der dezentralen Energieerzeugung aus regenerati-
ven Quellen sowie die damit notwendige Digitalisierung 
der Stromwirtschaft paradoxerweise Zentralisierungsten-
denzen beim Betrieb von intelligenten Messsystemen zu-
ungunsten kleiner Verteilnetzbetreiber und zugunsten der 
vier großen Energieversorger sowie kapitalstarker bran-
chenfremder Dienstleister, die spartenübergreifende intel-
ligente Messsysteme betreiben können.

16 Ein Überblick hinsichtlich potenzieller neuer branchenfremder Be-
triebsdienstleister für intelligente Messsysteme lässt sich mittels 
der Mitgliederliste der Open Metering System Group gewinnen, vgl. 
http://oms-group.org/mitglieder/mitgliederliste/ (25.4.2017).
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